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 Veröffentlicht am 14.11.1973

Norm

ABGB §1299 E

HVG §2

ZPO §396 B

Rechtssatz

Der Kreditvermittler ist grundsätzlich weder zur Beibringung von Bürgen noch zur Überprüfung der Bürgen in Richtung

auf deren Identität und Bonität verp:ichtet. Hat sich aber der Kreditvermittler zur Mithilfe bei der Beibringung einer

Bürgschaftserklärung bereit erklärt, dann hat er dabei mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes vorzugehen.

Die Haftung des Kreditvermittlers für schuldhaftes Verhalten umfaßt alle Folgen, mit deren Möglichkeit in abstracto

gerechnet werden muß. Beurteilung der Schlüssigkeit des Klagsvorbringens bei Inanspruchnahme eines

Kreditvermittlers aus dem Rechtsgrunde des Schadenersatzes.
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